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Vereirrbnnrng über die Förrlerung des Projektes fi'eg*{"iL

"lnternetpräsenz rler Stadt Zossentt

zwisclren der Stadt Zossen vertreten durch das Amt
Zossen vertreten durch den Amtsdirektor
Dr ljartrnut Klucke irn weiteren Proiektforderer
genanrrt und

rund

rlern Jugendfreizeitklub "Leo" e.V. vertreten durch
den I Vorsitzenden Dr. Rainer Reinecke im
rvei telen l'roj ekt träger genannt

$l
Gegenstand der Vereinbarung

Jetr Gegetrstand der Vereinbarung bilden die irn Rahmen des Projektes "Intemetpräsentation der Stadt Zossen"
tlie dr"rrch den Projektträger zu erbringenden Leistungen und die Art und Weise der Förderung des Projektes
durclr den Projektforderer. Der Projektträger ist verpflichtet, im Rahmen der Konzeption parteipolitisch neutral,
kon{bssionsübergreifend und zuln Wohle der Stadt Zossen zu handeln.

$2
Grundbedingungen für die Förtlerung

( l) Die Internetpräsentation der Stadt Zossen soll dem Gemeinwohl dienen und das Atrsehen der
Stadt Zossen und ilrrer BLirger irr dör Öffentlichkeit fördern.

(2) Die lttternetpräsentation der Stadt Zossen erfolgt auf der Grundlage der von den Stadtverord-
Itetett cler Stadt Zossen in ilirer Beratung vom 06.03 .2002 angenontmenen Konzeption

(3) Die Hauptarbeiten fur den Internetauftritt und seiner Pflege werden in ehrenarntlicher
..'.. Arbeit geleistet.

(4) Irn Rahtnen der medienpädagogischen fubeit des Projektträgers werden jugendliche Einwohner
der Staclt in das Projekt einbezogen.

$3
Leistrrngerr des Projehtträgers gegeniiber der Stndt Zosserr

l) Ar-rf cler Grundlage der von clen Stadtverordneten der Stadt Zossen in ilrrer Beratung arr
06 03.2002 angenonlrneuen Konzeption erarbeitet der Projektträger eine Internetpräsentation
cler Staclt Zossen. Die l(onzeption ist Bestandteil dieser Vereinbarung

(2) Die Erarbeitr-rng der Ilrternetpräsentation erfolgt in drei Phasen,

Brsle l)ltase: Erstellung einer Basisversion der Web Die Basisversion muss die Struktur
der Web erkettnen lassen, die wesentlichen gestalterischen Merkrrale beinhalten
Lr nd d ie notwend i ge Grundfr"rnl< ti onali tät aufweisen

Z-v'eile Plrnse: Irertigstellung der Web, so wie sie erstmals in das World Wide Web
eingestellt werden soll.
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Dritte Phnse: Einstellung der Web in das World Wide Web auf eigenem oder fremden Server.

Bis zur reÄtlichen Klärung über die Internetwww.zossen.de durch die Stadt Zossen, stellt
der Projektträger die in seinen Rechten befindliche Domain lvww.zossen net zur
Verfiigung. ZumZeitpunkt des Übergangs der Rechte an www.zossen.de an die Stadt,
überträgt diese die Nutzungsrechte an den Projektträger.

(3) Nach Abschluss der ersten beiden Phasen erhalt der Projektfürderer das Ergebnis jeweils
aLrf Datenträger (CD) Erfolgt innerhalb von l4 Tagen nach Eingang beim Projektforderer
kein Einspruch, gilt die Leistung als bestätigt.

(4) Der Itrternetauftritt wlrd fur eine Auflösung von 800 x 600 dpi sowie fur den Internetexplorer
ab Version 5.0 optirniert. Die Wahl der Datenbanken ist dem Projektträger freigestellt.

(5) Die AktLralisierung und Wartung der ofliziellen Publikationen der Stadt Zossen im Internet erfolgt nach
eittetn zrvischen dern Projektforderer und dern Projektträger abgestimmten Plan

cler I nlormationsbeziehungen,

(6) Der Projektträger stellt die notwendige Hard- und Software, den Intemetanschluss und
eigenen bzw. fremden Server filr die Internetpräsentation bereit.

(7) In regelmäßigen Abständen berichtet der Projektträger im zuständigen Aüsschuss
der Stadtverorclnetenversammlung über die Ergebnisse seiner Arbeit und die Verwendung
der finanziellen Mittel. Bis 3l , März übergibt der Projektträger den Nachweis über die
Venverrdung der Mittel flir das vorarlgegangene Wirtschaftsjahr an den Projektforderer.

$4
Förtlerung rles Projektes durch den Projektftirderer

( l) Der Projektforderer stellt nach einem rnit dern Projektträger abgestirnmten Plan der
lrr{brrnatiorrsbeziehungen die ftir die ofliziellen Publikationen der Stadt im Internet vorgesehenerr
lrtfortttatiotren itr Text und Bild sowie in anderen fur das lnternet geeigneten Forrnen exklusiv zur
Verliigurrg. Die Ubergabe der Inforrnationen vorn Projektörderer zum Projekttrager erfolgt

- \/orrangig in digitalisierter Form, Texte in RTFbzw. TXTBilder in üblichen
llilcllbrrnaten Eine Übergabe in scanbaren Vorlagen, ist ebenfalls rnöglich.

(2) Der Projektlörderer zeichnet liir die von ihm bereitgestellten Inhalte verantwortlich Anderungerr
clurclt den I'rojektträger, rvie l(ürzungen utrd Auslassungen beclürferr der Rricksprache
Der Projekt{örderer garantiert, class er fur die bereitgestellten lnfbrrnationen uber
die Urheberreclrte verfust bzrv. daflir keine Urheberrechte vorliecen

(3)DiestadtZossenflordertdasProjektab I 1.2003 miteinerntonatlichenPauschalel von245€uncl
eirrer pauschalen Anschubfinanzierung vot"l 750 € irn Jalrre 2002

(,t) Die l\4ortatspausclrale wird irn Ergebnis des tibergeberren Naclrweises der Verwendr-rng der Mittel
irn vorangegangenern Finanzjahr jährlich neu festgelegt

Krrslcrr rrril cirrgrr rnrlct{tctltuctr Vernalttrngsatrl\r'antl t,crbrrnclen.
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$s
Vernntwortlichkeiten

( l) Aufjeder Seite der Webpräsenz wird kenntlich gemacht, wer den Inhalt verantwortet
(Verein. Institution, Name)

(7) Die Venvaltung bestirnmt einen Mitarbeiter, der fur den Projektträger als alleiniger
Verantwortlicher und Ansprechpartner ftr den arntlichen (Umfang entspricht den Regelungen
der jerveils gültigen Bekanntmachungsverordnung) Teil der Webpräsenz ist. Er liefert die
Informationen in digitalisierter Form und kontrolliert die inhaltliche Richtigkeit der Bearbeitung
bevor sie ins Internet gestellt werden. , '

- (3) Für die lnhalte der Infonnationen der Fraktionen sind analog die Fraktionsvorsitzenden verant-

',vortlich.

. --t)) Fi.ir clie Inhalte der Informationen durch den/die Bürgermeister(in) ist analog der/die Btirger-
rnei ster(in) verantwortlich.
Dies gilt auch fiir Informationen in der Funktion als Vorsteher(in) der Stadtverordnetenver-
sanrnrlung.

(5) Die Stadtverordnetenversammlung setzt einen Verantwortlichen ein, der die Webpräsenz der
Staclt verfolgt und der Stadtverordnetenversammlung regelmäßig Bericht erstattet. Er kann
verlatrgen, dass lnhalte vorn Netz genommen werden, wenn sie der Stadt Schaden bringen
köttnten. Dazu hat er seinen Antrag juristisch insbesondere in den Teilen der Webprä senz zu
begründen., die nichtamtlichen Charäkter tragen.

(6) Die Stadtverordnetenversamrnlung hat das Recht aus ihrer Mitte Personen zu nominieren, die
an der Arbeit von Zossen.net mit den sleichen Rechten und Pflichten teilnehmen wie die
anderen Mitglieder.

(7) Vor einer Anderung des Designs wird die Stadtverordnetenversarnrnlung von Zossen net
tiber die Absicht in Kenntnis gesetzt.

(8) Ilei utrtersch.iedlichen Auffassungen der Vertragsparteien zu inhaltlichen Fragen entsclreidet
d ie S tadtverordnetenversarnnrlung abschließend.

$6
Vereinbnrungen und Verträge rnit Dritten

(l) ltn Interesse eines rnöglichst vielseitigen Internetauftritts der Stadt Zossen, der
die verschiedensten Aktivitaten der Bürger der Stadt Zossen in Gewerbe, in Vereinen,
in Bürgerinitiativen und in anderen Formen der organisierten Mitgestaltung der Stadt
rviderspiegelt ist der Projekttrager angehalten und berechtigt, Verträge und Verein-
baruttgen mit diesen abzuschließen. Der Projektforderer ist vorab zu informiererr

(2) Sclrließt der Projektforclerer in besonderen Fällen Verträge oder Vereinbarungerr rnit
Dritten tiber seine Internetpublikationen, ist der Projektträger vorab zu informieren
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Verwendurrg von ,lJ,ru"t und anderert Einahmen

( f ) Werclen durch Verträge und Vereinbarungen rnit Dritten Einnahrnen erzielt oder Spenden

errtgegengerlollllnen, so sind diese Mittel ausschließlich dem Förderzweck im Sinne

dieser Vereinbarung zuzu{iihrett.

(2) Diese Einrrahrnen dürfen auch zur Neuanschaffung von Hard- und Software verwendet
rverden die ftir die lnternetpräsentation der Stadt Zossen mitgenutzt werden

(3) Die so getätigten Anschaffungen verbleiben im Eigentum des Pro.jektträgers. der eine

Mitnutzung durch den Pro.iektforderer für die Dauer dieser Vereinbarung gel'ährleistel

$8
Übergangsregelungen

'är die Zeildauer bis zur Eirl ichtung des neuen Jugendklubs in Nächst Neuendorf (Efeuhaus) kann der Pro.iektträger in
-,rbsprache mit der Leiterin der Stadtbibliothek dort Räunrlichkeiten und den Internelanschluss nritnutzen.

$e
Laufzeit und Kündigung

( | ) Dre Projektförderungslereinbarung sird aul unbestimmle Zeit geschlossen und kann von beiden
Seiten durch schriftliche Erklärung nlt einer Frist 'r'on sechs Monaten gekundigt u'erden.

(2) Das Recht auf sofortige Ktindigung aus uichtigenr Crund bleibt den Partnern dieser

Verein barung unbenolnrnen.

(3) eirr uichtiger Grund zur sofortigen Kündigung liegt ror. uenn
- cler Pro.iektträger seine Verpflichtungen aus $ti 2 und 3 nachhaltig r,erlelz-t

- der Projektlörderer seinen Verp{lichtungen aus {i*4 riber etnen Zerlraum \ on
eirrern Quartal nrcht uachkoum{.

sl0
Sclrlrrssbestirnnrurrgen

( l) Ileide Parteierr benrtihen sich. alle Fragen und Problenre irrr gerreinsanren lnteresse
eitrr errrehrrrliclr zu lösen,

(2) Die Veteitrbarutrg kann bei Notn'endigkeit durch einlemehniliche Regelungen ergänzt oder
r er'änder'l n erclelr.

Ztfsserr, d", [ ü/' 0q,r/.00Ü

t*,".'il-...-t^..
l)r Ilartrnut l(lucke

>1,
l(ainer l{eitrecl<e

Vors rles .f uuerrd{i'eizeitclub "LE,O" e
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larrs-Jurgen Luders
Llurgenneister


